
110 Emil Metzger: Einiges über Amok und Mataglap.

fragt ihn: „Wasgiebt es?", worauf der Mantri antwortet:
„Es wird Amok gemacht!" Nun fragt der Regent: „Wer
macht Amok?", worauf der Mantri mitdemRufe „Kawulo"
(ich, hochjavanisch) jenem seine Waffe in die Brust bohrt.
Unterdessen hatten sich die Wächter gesammelt und bald
hauchte der Mörder unter ihren Speeren fein Leben aus;
mit ihm bedeckten zahlreiche Opfer die blutgetränkte Erde.

Dieser Fall ist theils der betheiligten Personen, theils
der besonderen Umstände wegen feiner Zeit vielfach besprochen
worden und man hat die Frage aufgeworfen, ob hier wohl
ein Fall von Amok vorliegt, weil die Vorgänge von dem
gewöhnlich als typisch angenommenen Bilde in verschiedenen
Hauptpunkten abweichen. Es ist weniger der Umstand,
daß der Mörder, ehe er „Amok" rief, durch nichts verrieth,
was in ihm vorging, als die Vorgänge bei der Ermordung
des Regenten selbst: daß der Mörder dem Rufe seines Herrn
folgte, daß er ruhig seine Frage anhörte und pflichtmäßig
und der Wahrheit gemäß in hochjavanischer Sprache be-
antwortete, um dann seinen blutigen Plan zur Ausführung
zu bringen, das vermag wohl den Gedanken zu erwecken, daß
wir es hier nicht mit einem Falle von Amok, sondern mit
einem kaltblütig überlegten Morde zu thun haben, daß der
Mörder den Racheplan mit sich herumtrug und den Ruf
„Amok" nur ausstieß, das Blutbad nur anrichtete, um den
Regenten zu veranlassen, seine Thür zu öffnen. Später
werden wir näher auszuführen suchen, weshalb unserer
Ansicht nach (die übrigens zur Zeit des Vorganges die all
gemeine war) ersteres der Fall zu sein scheint.

Einen zweiten Fall entnehmen wir den Papieren eines
uns befreundeten Militärarztes. Auf seinem Grundstücke
wohnte mit anderen Bedienten auch eine javanische Köchin,
welche ein kleines Licbesverhültniß mit einem eingeborenen
Soldaten — es war auch ein Buginese — angeknüpft
hatte. Den oben erwähnten Eigenschaften dieses Stammes
muß noch beigefügt werden, daß die Männer dem schönen
Geschlechte sehr viel Empfänglichkeit entgegenbringen, aber
dem Gegenstände ihrer Neigung Treue beweisen und, sobald
ein näheres Verhältniß angeknüpft ist, auch solche verlangen —
eine Forderung, welcher von dem weiblichen Theile nicht
immer entsprochen wird. Auch in diesem Falle hatte die
Köchin neben ihrem Buginesen noch verschiedene andere
Anbeter; doch wußte sie den ersteren lange Zeit in dem
Glauben zu erhalten, daß er der Bevorzugte sei, bis er
plötzlich gar unsanft enttäuscht wurde, als er bei einem
unerwarteten abendlichen Besuch seinen Platz schon ein
 genommen fand. Scheinbar ruhig entfernte er sich und
begab sich, wie wenn nichts vorgegangen wäre, nach der
Kaserne. Wie seine Kameraden nachher aussagten, hatte
er während der Jeacht lebhaft geträumt, im Schlafe (vielleicht
auch im Wachen) allerlei abgebrochene Drohungen aus
gestoßen, mit den Zähnen geknirscht und ähnliche Zeichen
von innerer Erregung gegeben. Am folgenden Morgen
that er seinen Dienst wie gewöhnlich; nach Ablauf desselben
legte er sich auf seine Pritsche, wickelte sich in seine Decke
und starrte vor sich hin; nach etwa einer Stunde stand er
auf, kleidete sich an und begab sich nach den Nebengebäuden.
Man konnte dort einen Blick in das Grundstück werfen,
wo seine Geliebte wohnte. Hier stand er einige Augenblicke
still, als die Dame seines Herzens erschien und, ohne ihn
zu bemerken, mit einem anderen Soldaten über den schwachen
Zaun hin ein Gespräch anfing. Obwohl die Sache voll
kommen unschuldiger Natur und der Krieger durchaus nicht
derselbe war, welcher am Abend vorher ihr zu so sehr un
gelegener Stunde seine Aufwartung gemacht hatte, war doch
dieses Zusammentreffen genügend, die unterdrückte Wuth
des Buginesen zum Ausbruche zu bringen. Mit dem Rufe

„Amok, Amok!" zog er seinen Säbel und stürzte sich auf
das nichts ahnende Paar, schlug seinen Kameraden mit einem
kräftigen Hiebe zu Boden, durchbrach den schwachen Zaun
und verfolgte seine Geliebte, welche nach der Richtung des
Hanpthauses flüchtete, in dessen Hinterer Gallerie unser
Gewährsmann Zeuge des Vorganges war. Noch ehe die
Frau das Haus erreichte, hatte ihr Verfolger ihr den ersten
Schlag beigebracht, unter dem sie zusammensank; dann
folgten sich die Hiebe mit ungeheurer Schnelligkeit, bis ein
formloser, zerhackter, blutiger Fleischklumpen zu seinen Füßen
lag. Nun schien er ruhiger zu werden; er bemerkte die
Bewaffneten, welche ihm von der Kasernenwache aus nach
geschickt worden waren und suchte ihnen zu entfliehen. Da
er das Fruchtlose seines Versuches bald einsehen mußte,
deckte er sich hinter einer Mauer. In dieser etwas ge
schützten Stellung suchte er die ihn bedrohenden Bajonnette
abzuwehren, doch dauerte es nicht lange, bis er von denselben
durchbohrt todt zur Erde sank.

Derselbe Arzt erzählt von einem anderen Falle, in
welchem ein Eingeborener ganz ohne bekannte Ursache Amok
machte und lebendig gefangen wurde. Er hatte Gelegenheit,
denselben hinsichtlich seines Geisteszustandes zu beobachten
und periodischen Wahnsinn zu konstatiren; aus Grund dieses
Gutachtens sprach das Gericht den Mörder frei. Als er
aber nach einiger Zeit wieder Amok machte, wurde er bei
dieser Gelegenheit gelobtet.

Daß die Fälle einander nicht gleichen, sagten wir oben
schon; interessant ist auch des Kontrastes wegen eine Zu
sammenstellung, die wir einem von Dr. W. Vogler ver
öffentlichten Aufsatze über mata glap entnehmen, der sie auf
Grund der in „Tijdschrift voor bet regt in Nederl. Indie"
enthaltenen Mittheilungen zusammengestellt hat. Grund
gedanke der dort enthaltenen Ausführungen, auf die wir
weiter unten noch zurückkommen, ist der, daß ein mata glap
genannter besonderer Zustand gar nicht bestehe und
auch dem Eingeborenen unbekannt sei. Er knüpft
an drei freisprechende Urtheile an, in welchen der Richter
das Vorhandensein von mata glap zur Grundlage seines
Ausspruches machte, und zeigte, daß die mitgetheilten Er
scheinungen durchaus uicht auf dieselben Momente zurück
geführt werden können. Dr. Vogler führt an:

1) einen Fall von hitzigem Fieber, in welchem ein Mann
seine Frau tobtet; Freispruch;

2) einen Fall, wo ein Mann seine Frau mit einer
Lanze verwundet und zu seiner Entschuldigung anführt, er
habe in einem Zustande von Wahnsinn gehandelt, der durch

j den Kummer darüber, daß seine Kuh das Bein gebrochen
habe, verursacht worden sei; Freispruch;

3) ein Eingeborener, als ruhiger, friedlicher und ver
ständiger Mann bekannt, schläft mit einigen anderen Per
sonen, mit denen er nie Streit gehabt hat, in demselben
Zimmer, springt in der Nacht auf, schlägt mit seinem Hiebcr
um sich und tödtet und verwundet verschiedene der neben
ihm liegenden Personen. Er erklärte, daß er, kaum in
Schlaf gefallen, sich einbildete, es stehe Jemand vor seinem

; Bette; darauf sei er aufgestanden und habe um sich ge
schlagen und gestoßen; er sagte, er sei mata glap gewesen.

Daß diese drei Fälle ganz verschiedener Natur sind, liegt
auch für den Laien auf der Hand; aber ebenso gewiß ist es
auch, daß ähnliche Zustünde auch an anderen Orten be
obachtet worden sind, und es ist um so überflüssiger, einen
besonderen Namen dafür einzuführen, als ja der Name
überhaupt bei der Beurtheilung der Zurcchnnngsfühigkeit an
sich keine Bedeutung besitzt, sondern der Schwerpunkt nur darin
liegt, ob der Thäter in einem konkreten Falle durch ab
normen Geisteszustand seine Willensfreiheit eingebüßt habe.


